
Die nachstehenden Hinweise sollen als 

Basisinformation für Ihre Vermögensan-

lage in Instrumenten des Geld- und Kapi-

talmarkts dienen, um das eigene Anlageri-

siko zu erkennen und abzugrenzen. 

Darüber hinaus sollen die Risikohinweise 

zur Unterstützung der mündlichen Bera-

tung dienen, wenngleich sie das persönli-

che Gespräch zwischen Ihnen und Ihrem 

Kundenbetreuer nicht ersetzen können.  

Wir bitten Sie deshalb, die Unterlage sorg-

fältig durchzulesen. Offene Fragen beant-

wortet Ihnen Ihr Kundenbetreuer gerne. 

Die Finanzinstrumente sind so ausgestal-

tet und werden derart vertrieben, dass sie 

den Bedürfnissen eines bestimmten Ziel-

marktes von Endkunden innerhalb der je-

weiligen Kundengattung entsprechen. 

Dies wird im Rahmen der entsprechenden 

Wertpapierdienstleistung berücksichtigt. 

Unter Risiko ist das Nichterreichen einer 

erwarteten Rendite des eingesetzten Kapi-

tals und/oder der Verlust des eingesetz-

ten Kapitals bis zu dessen Totalverlust zu 

verstehen. Diesem Risiko können je nach 

Ausgestaltung des Produkts unterschiedli-

che Ursachen zugrunde liegen – abhängig 

vom Produkt, von den Märkten oder dem 

Emittenten. Nicht immer sind diese Risi-

ken vorweg absehbar, sodass die nachfol-

gende Darstellung insofern auch nicht als 

abschließend betrachtet werden darf. 

Jedenfalls immer vom Einzelfall abhängig 

ist das sich aus der Bonität des Emitten-

ten eines Produkts ergebende Risiko, auf 

das der Anleger daher besonderes Augen-

merk legen muss. 

Die Beschreibung der Anlageprodukte ori-

entiert sich an den üblichen Produktmerk-

malen. Entscheidend ist aber immer die 

Ausgestaltung des konkreten Produkts. 

Die vorliegende Beschreibung kann daher 

die eingehende Prüfung des konkreten 

Produkts durch den Anleger nicht erset-

zen. 

Grundsätzlich ist bei Veranlagungen in 

Wertpapieren zu beachten: 

• Bei jeder Veranlagung hängt der mögli-

che Ertrag direkt vom Risiko ab. Je hö-

her der mögliche Ertrag ist, desto höher 

wird das Risiko sein. 

• Auch irrationale Faktoren (Stimmun-

gen, Meinungen, Erwartungen, Ge-

rüchte) können die Kursentwicklung 

und damit den Ertrag Ihrer Investition 

beeinflussen. 

• Durch die Veranlagung in mehreren 

verschiedenen Wertpapieren kann das 

Risiko der gesamten Veranlagung ver-

mindert werden (Prinzip der Risi-

kostreuung). 

• Jeder Kunde ist für die richtige Ver-

steuerung seiner Veranlagung selbst 

verantwortlich. Das Kreditinstitut darf 

keine Steuerberatung außerhalb der 

Anlageberatung geben. 

Wird ein Fremdwährungsgeschäft gewählt, 

so hängt der Ertrag bzw. die Wertentwick-

lung dieses Geschäfts nicht nur von der 

lokalen Rendite des Wertpapiers im aus-

ländischen Markt, sondern auch stark von 

der Entwicklung des Wechselkurses der 

Fremdwährung im Bezug zur Basiswäh-

rung des Investors (z. B. Euro) ab. Die Än-

derung des Wechselkurses kann den Er-

trag und den Wert des Investments daher 

vergrößern oder vermindern. 

Bei Geschäften mit Auslandsbezug (z. B. 

ausländischer Schuldner) besteht – ab-

hängig vom jeweiligen Land – das zusätz-

liche Risiko, dass durch politische oder 

devisenrechtliche Maßnahmen eine Reali-

sierung des Investments verhindert oder 

erschwert wird. Weiters können Probleme 

bei der Abwicklung einer Order entstehen. 

Bei Fremdwährungsgeschäften können 

derartige Maßnahmen auch dazu führen, 



 

dass die Fremdwährung nicht mehr frei 

konvertierbar ist. 

Das Länderrisiko ist das Bonitätsrisiko ei-

nes Staats. Stellt der betreffende Staat ein 

politisches oder wirtschaftliches Risiko 

dar, so kann dies negative Auswirkungen 

auf alle in diesem Staat ansässigen Part-

ner haben. 

Die Möglichkeit, ein Investment jederzeit 

zu marktgerechten Preisen zu kaufen, zu 

verkaufen bzw. glattzustellen, wird Handel-

barkeit (= Liquidität) genannt. Von einem 

liquiden Markt kann dann gesprochen 

werden, wenn ein Anleger seine Wertpa-

piere handeln kann, ohne dass schon ein 

durchschnittlich großer Auftrag (gemessen 

am marktüblichen Umsatzvolumen) zu 

spürbaren Kursschwankungen führt und 

nicht oder nur auf einem deutlich geän-

derten Kursniveau abgewickelt werden 

kann. 

Unter Bonitätsrisiko versteht man die Ge-

fahr der Zahlungsunfähigkeit des Partners, 

d. h. eine mögliche Unfähigkeit zur ter-

mingerechten oder endgültigen Erfüllung 

seiner Verpflichtungen wie Dividenden-

zahlung, Zinszahlung, Tilgung etc. Alterna-

tive Begriffe für das Bonitätsrisiko sind 

das Schuldner- oder Emittentenrisiko. Die-

ses Risiko kann mit Hilfe des sogenann-

ten „Ratings“ eingeschätzt werden. Ein Ra-

ting ist eine Bewertungsskala für die 

Beurteilung der Bonität von Emittenten. 

Das Rating wird von Ratingagenturen auf-

gestellt, wobei insbesondere das Bonitäts- 

und Länderrisiko abgeschätzt wird. Die 

Ratingskala reicht von „AAA“ (beste Boni-

tät) bis „D“ (schlechteste Bonität). 

Unter Nachhaltigkeitsrisiko wird ein Ereig-

nis oder eine Bedingung in den Bereichen 

Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-

rung, dessen bzw. deren Eintreten tat-

sächlich oder potenziell wesentliche nega-

tive Auswirkungen auf den Wert der In-

vestition haben könnte, verstanden. 

Auch Klimarisiken zählen zu den Nach-

haltigkeitsrisiken. Von Klimarisiken sind all 

jene Risiken umfasst, die durch den Kli-

mawandel entstehen oder die infolge des 

Klimawandels verstärkt werden. Hier un-

terscheidet man wiederum zwischen phy-

sischen Risiken und Transitionsrisiken. 

Physische Risiken des Klimawandels erge-

ben sich direkt aus den Folgen von Klima-

veränderungen, z. B. Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur, häufiger eintre-

tende Naturkatastrophen und Extremwet-

terereignisse wie Überschwemmungen, 

Hitze-/Dürreperioden, Sturm und Hagel. 

Als Transitionsrisiken werden Risiken be-

zeichnet, die durch den Übergang zu einer 

klimaneutralen und resilienten Wirtschaft 

und Gesellschaft entstehen und so zu ei-

ner Abwertung von Vermögenswerten 

führen können, wie z. B. die Änderung von 

politischen und rechtlichen Rahmenbe-

dingungen in der Realwirtschaft (Einfüh-

rung einer CO2-Steuer, Änderungen der 

Bauordnungen und Flächenwidmungen 

etc.), technologische Entwicklungen 

(bspw. erneuerbare Energien) sowie Än-

derungen im Konsumverhalten. Diese Ri-

siken können sich auf den Wert und die 

Wertentwicklung von Investments aller 

Kategorien (Aktien, Anleihen, Investment-

fonds, etc.) auswirken. 

Nachhaltige Geldanlagen können ebenso 

risikoreich sein wie klassische Geldanla-

gen – bitte beachten Sie die Risikohin-

weise bei den jeweiligen Anlageformen.   

Das Zinsrisiko ergibt sich aus der Mög-

lichkeit zukünftiger Veränderungen des 

Marktzinsniveaus. Ein steigendes 

Marktzinsniveau führt während der Lauf-

zeit von fixverzinsten Anleihen zu Kursver-

lusten, ein fallendes Marktzinsniveau führt 

zu Kursgewinnen.  

 



Unter Kursrisiko versteht man die mögli-

chen Wertschwankungen einzelner Invest-

ments. Das Kursrisiko kann bei Verpflich-

tungsgeschäften (z. B. Devisentermin-

geschäften, Futures, Schreiben von Optio-

nen) eine Besicherung (Margin) notwen-

dig machen bzw. deren Betrag erhöhen, d. 

h. Liquidität binden.  

Unter dem Risiko des Totalverlusts ver-

steht man das Risiko, dass ein Investment 

wertlos werden kann, z. B. aufgrund seiner 

Konstruktion als befristetes Recht. Ein To-

talverlust kann insbesondere dann eintre-

ten, wenn der Emittent eines Wertpapiers 

aus wirtschaftlichen oder rechtlichen 

Gründen nicht mehr in der Lage ist, sei-

nen Zahlungsverpflichtungen nachzukom-

men (Insolvenz). Das Risiko eines Total-

verlustes besteht zudem, wenn Emittenten 

von Wertpapieren in eine finanzielle 

Schieflage geraten und die für den Emit-

tenten zuständige Abwicklungsbehörde 

Abwicklungsinstrumente anwendet, z. B. 

Aktien von Anteilseignern löscht oder das 

Instrument der Gläubigerbeteiligung (Bail-

in) auf unbesicherte Anleihen anwendet, 

wodurch es zu einer gänzlichen Herab-

schreibung des Nennwertes der Anleihen 

kommen kann. 

Inflationsrisiko 

Der Begriff Inflation beschreibt einen all-

gemeinen Preisanstieg am Markt. Steigt in 

einer Wirtschaft das Preisniveau, sinkt die 

Kaufkraft, was zu einem Wertverlust von 

Kapitalvermögen führt. Ein solcher Preis-

anstieg wird in Prozent als Inflationsrate 

oder als absoluter Wert in einem Preis- 

index angegeben. Der Preisanstieg kann 

sich dabei auf ein bestimmtes Marktseg-

ment und einen bestimmten Zeitraum be-

ziehen. Ein namhafter Inflationsindikator 

in Europa ist beispielsweise der harmoni-

sierte Verbraucherpreisindex (HVPI),  

welcher sich auf bestimmte Waren und 

Dienstleistungen, die von privaten Haus-

halten erworben werden, bezieht. 

Unter Inflationsrisiko versteht man das  

Risiko, dass der Wert eines Kapitalvermö-

gens aufgrund des Kaufkraftverlustes 

durch Preisanstiege am Markt sinkt. Da 

das Preisniveau von vielen Faktoren be-

einflusst wird, kann nicht vorausgesagt 

werden, wie hoch die Inflation und dem-

nach der Wertverlust in bestimmten Zeit-

räumen sein werden. 

Als Ausgleich für die Inflation werden in 

der Regel Löhne, Gehälter, Pensionen etc. 

jährlich angepasst, um die Kaufkraft zu er-

halten. Anleger investieren ihre Kapitalver-

mögenswerte in unterschiedliche Veranla-

gungsmöglichkeiten wie z.B. Sparbuch, 

Anleihen, Fonds, etc., um durch Zinsen, 

Dividenden und ähnliche Ertragsaus-

schüttungen den Wertverlust durch die  

Inflation bestmöglich auszugleichen. 

Der Kauf von Wertpapieren auf Kredit 

stellt ein erhöhtes Risiko dar. Der aufge-

nommene Kredit muss unabhängig vom 

Erfolg des Investments zurückgeführt wer-

den. Außerdem schmälern die Kreditkos-

ten den Ertrag. 

Kauf- oder Verkaufsaufträge an die Bank 

(Ordererteilung) müssen zumindest bein-

halten, welches Investment in welcher 

Stückzahl/Nominale zu welchem Preis 

über welchen Zeitraum zu kaufen/verkau-

fen ist. 

• Preislimit 

Mit dem Orderzusatz „bestens“ (ohne 

Preislimit) akzeptieren Sie jeden mögli-

chen Kurs; dadurch bleibt ein erforderli-

cher Kapitaleinsatz/Verkaufserlös unge-

wiss. Mit einem Kauflimit können Sie den 

Kaufpreis einer Börsenorder und damit 

den Kapitaleinsatz begrenzen; Käufe über 

dem Preislimit werden nicht durchgeführt. 

Mit einem Verkaufslimit legen Sie den ge-

ringsten für Sie akzeptablen Verkaufspreis 

fest; Verkäufe unter dem Preislimit werden 

nicht durchgeführt. 



 

Achtung: Eine Stop-Market-Order wird 

erst aktiviert, wenn der an der Börse gebil-

dete Kurs dem gewählten Stop-Limit ent-

spricht. Die Order ist ab ihrer Aktivierung 

als „bestens Order“, also ohne Limit, gül-

tig. Der tatsächlich erzielte Preis kann da-

her erheblich vom gewählten Stop-Limit 

abweichen, insbesondere bei marktengen 

Titeln. 

• Zeitlimit 

Sie können die Gültigkeit Ihrer Order mit 

einem zeitlichen Limit begrenzen. Die Gül-

tigkeit von Orders ohne Zeitlimit richtet 

sich nach den Gepflogenheiten des jewei-

ligen Börseplatzes. Über weitere Orderzu-

sätze informiert Sie Ihr Kundenbetreuer. 

Der Begriff Garantie kann in verschiede-

nen Bedeutungen verwendet werden. Ei-

nerseits wird darunter die Zusage eines 

vom Emittenten verschiedenen Dritten 

verstanden, mit der der Dritte die Erfüllung 

der Verbindlichkeiten des Emittenten si-

cherstellt. Andererseits kann es sich um 

die Zusage des Emittenten selbst han-

deln, eine bestimmte Leistung unabhän-

gig von der Entwicklung bestimmter Indi-

katoren, die an sich für die Höhe der 

Verpflichtung des Emittenten ausschlag-

gebend wären, zu erbringen. Garantien 

können sich auch auf verschiedenste an-

dere Umstände beziehen.  

Kapitalgarantien haben üblicherweise nur 

zu Laufzeitende (Tilgung) Gültigkeit, wes-

halb während der Laufzeit durchaus Kurs-

schwankungen (Kursverluste) auftreten 

können. Die Qualität einer Kapitalgarantie 

ist wesentlich von der Bonität des Garan-

tiegebers abhängig. 

Über die allgemeinen steuerlichen As-

pekte der verschiedenen Investments in-

formiert Sie auf Wunsch gerne Ihr Kun-

denbetreuer. Die Beurteilung der Aus-

wirkungen eines Investments auf Ihre per-

sönliche Steuersituation sollten Sie ge-

meinsam mit Ihrem Steuerberater vorneh-

men. 

An einen Großteil der Börsen von Neben-

märkten gibt es keine direkte Anbindung, 

d. h., sämtliche Aufträge müssen telefo-

nisch weitergeleitet werden. Dabei kann es 

zu Fehlern bzw. zeitlichen Verzögerungen 

kommen.  

Bei einigen Aktiennebenmärkten sind li-

mitierte Kauf- und Verkaufsaufträge 

grundsätzlich nicht möglich. Limitierte 

Aufträge können daher erst nach dement-

sprechender telefonischer Anfrage beim 

Broker vor Ort erteilt werden, was zu zeitli-

chen Verzögerungen führen kann. Es kann 

auch sein, dass diese Limits gar nicht 

durchgeführt werden.  

Bei einigen Aktiennebenbörsen ist es 

schwierig, laufend aktuelle Kurse zu be-

kommen, was eine aktuelle Bewertung 

von bestehenden Kundenpositionen er-

schwert. Wird eine Handelsnotiz an einer 

Börse eingestellt, kann es sein, dass ein 

Verkauf dieser Papiere über die jeweilige 

Kaufbörse nicht mehr möglich ist. Ein 

Übertrag an eine andere Börse kann 

ebenfalls Probleme mit sich bringen. Bei 

einigen Börsen von Nebenmärkten ent-

sprechen die Öffnungszeiten bei weitem 

noch nicht den westeuropäischen Stan-

dards. Kurze Börseöffnungszeiten von 

etwa drei oder vier Stunden pro Tag kön-

nen zu Engpässen bzw. Nichtberücksichti-

gung von Aktienaufträgen führen. 

 



Zu den Instrumenten des Geldmarkts 

zählen verbriefte Geldmarktanlagen und  

-aufnahmen wie z. B. Depositenzertifikate 

(CD), Kassenobligationen, Global Note 

Facilities, Commercial Papers und alle  

Notes mit einer Kapitallaufzeit bis zu etwa 

fünf Jahren und Zinsbindungen bis zu 

etwa einem Jahr. Weiters zählen zu den 

Geldmarktgeschäften echte Pensionsge-

schäfte und Kostgeschäfte. 

Die Ertrags- und Risikokomponenten der 

Geldmarktinstrumente entsprechen weit-

gehend jenen der „Anleihen/Schuldver-

schreibungen/Renten“. Besonderheiten 

ergeben sich hinsichtlich des Liquiditäts-

risikos. 

Für Geldmarktinstrumente besteht typi-

scherweise kein geregelter Sekundärmarkt; 

daher kann die jederzeitige Verkaufbarkeit 

nicht sichergestellt werden. Das Liquidi-

tätsrisiko tritt in den Hintergrund, wenn 

der Emittent die jederzeitige Rückzahlung 

des veranlagten Kapitals garantiert und 

die dafür notwendige Bonität besitzt. 

Depositenzertifikate (Certificates of Depo-

sit): Geldmarktpapiere mit Laufzeiten in 

der Regel von 30 bis 360 Tagen, die von 

Banken ausgegeben werden. 

Kassenobligationen: Geldmarktpapiere mit 

einer Laufzeit bis zu 5 Jahren, die von 

Banken ausgegeben werden. 

Commercial Papers: Geldmarktinstru-

mente, kurzfristige Schuldscheine mit 

Laufzeiten von 5 bis 270 Tagen, die von 

Großunternehmen ausgegeben werden. 

Global Note Facility: Variante einer Com-

mercial Paper Facility, die die Emission der 

Commercial Papers zugleich in den USA 

und auf Märkten in Europa gestattet. 

Notes: kurzfristige Kapitalmarktpapiere, 

Laufzeiten in der Regel 1 bis 5 Jahre. 

Anleihen (= Schuldverschreibungen, Ren-

ten) sind Wertpapiere, in denen sich der 

Aussteller (= Schuldner, Emittent) dem 

Inhaber (= Gläubiger, Käufer) gegenüber 

zur Verzinsung des erhaltenen Kapitals 

und zu dessen Rückzahlung gemäß den 

Anleihebedingungen verpflichtet. Neben 

diesen Anleihen im engeren Sinne gibt es 

auch Schuldverschreibungen, die von den 

erwähnten Merkmalen und der nachste-

henden Beschreibung erheblich abwei-

chen. Wir verweisen insbesondere auf die 

im Abschnitt „Strukturierte Produkte“ be-

schriebenen Schuldverschreibungen. Ge-

rade in diesem Bereich gilt daher, dass 

nicht die Bezeichnung als Anleihe oder 

Schuldverschreibung für die produktspezi-

fischen Risiken ausschlaggebend ist, son-

dern die konkrete Ausgestaltung des Pro-

dukts. 

Der Ertrag einer Anleihe setzt sich zusam-

men aus der Verzinsung des Kapitals und 

einer allfälligen Differenz zwischen Kauf-

preis und erreichbarem Preis bei Verkauf/ 

Tilgung.  

Der Ertrag kann daher nur für den Fall im 

Vorhinein angegeben werden, dass die 

Anleihe bis zur Tilgung gehalten wird. Bei 

variabler Verzinsung der Anleihe ist vor-

weg keine Ertragsangabe möglich. Als Ver-

gleichs-/Maßzahl für den Ertrag wird die 

Rendite (auf Endfälligkeit) verwendet, die 

nach international üblichen Maßstäben 

berechnet wird. Bietet eine Anleihe eine 

deutlich über Anleihen vergleichbarer 

Laufzeit liegende Rendite, müssen dafür 

besondere Gründe vorliegen, z. B. ein er-

höhtes Bonitätsrisiko. Bei Verkauf vor Til-



 

gung ist der erzielbare Verkaufspreis unge-

wiss, der Ertrag kann daher höher oder 

niedriger als die ursprünglich berechnete 

Rendite sein. Bei der Berechnung des Er-

trags ist auch die Spesenbelastung zu be-

rücksichtigen. 

Es besteht das Risiko, dass der Schuldner 

seinen Verpflichtungen nicht oder nur teil-

weise nachkommen kann, zum Beispiel 

Zahlungsunfähigkeit. In Ihrer Anlageent-

scheidung müssen Sie daher die Bonität 

des Schuldners berücksichtigen.  

Ein Hinweis zur Beurteilung der Bonität 

des Schuldners kann das sogenannte Ra-

ting (= Bonitätsbeurteilung des Schuld-

ners) durch eine unabhängige Rating-

Agentur sein. Das Rating „AAA“ bzw. 

„Aaa“ bedeutet beste Bonität; je schlech-

ter das Rating (z. B. B- oder C-Rating), 

desto höher ist das Bonitätsrisiko – desto 

höher ist wahrscheinlich auch die Verzin-

sung (Risikoprämie) des Wertpapiers auf 

Kosten eines erhöhten Ausfallsrisikos 

(Bonitätsrisikos) des Schuldners. Anlagen 

mit einem vergleichbaren Rating BBB oder 

besser werden als „Investment Grade“ be-

zeichnet. 

Wird die Anleihe bis zum Laufzeitende ge-

halten, erhalten Sie bei Tilgung den in den 

Anleihebedingungen versprochenen Til-

gungserlös. Beachten Sie in diesem Zu-

sammenhang – soweit in den Emissions-

bedingungen vorgegeben – das Risiko ei-

ner vorzeitigen Kündigung durch den 

Emittenten. Bei Verkauf vor Laufzeitende 

erhalten Sie den Marktpreis (Kurs). Dieser 

richtet sich nach Angebot und Nachfrage, 

die unter anderem vom aktuellen Zinsni-

veau abhängen. Beispielsweise wird bei 

festverzinslichen Anleihen der Kurs fallen, 

wenn die Zinsen für vergleichbare Laufzei-

ten steigen, umgekehrt wird die Anleihe 

mehr wert, wenn die Zinsen für vergleich-

bare Laufzeiten sinken. Auch eine Verän-

derung der Schuldnerbonität kann Auswir-

kungen auf den Kurs der Anleihe haben. 

Bei variabel verzinsten Anleihen ist bei ei-

ner flacher werdenden bzw. flachen Zins-

kurve das Kursrisiko bei Anleihen, deren 

Verzinsung an die Kapitalmarktzinsen an-

gepasst wird, deutlich höher als bei Anlei-

hen, deren Verzinsung von der Höhe der 

Geldmarktzinsen abhängt.  

Das Ausmaß der Kursänderung einer An-

leihe in Reaktion auf eine Änderung des 

Zinsniveaus wird mit der Kennzahl „Dura-

tion“ beschrieben. Die Duration ist abhän-

gig von der Restlaufzeit der Anleihe. Je 

größer die Duration ist, desto stärker wir-

ken sich Änderungen des allgemeinen 

Zinsniveaus auf den Kurs aus, und zwar 

sowohl im positiven als auch im negativen 

Sinn. 

Die Handelbarkeit von Anleihen kann von 

verschiedenen Faktoren abhängen, z. B. 

Emissionsvolumen, Restlaufzeit, Börseu-

sancen, Marktsituation. Eine Anleihe kann 

auch nur schwer oder gar nicht veräußer-

bar sein und müsste in diesem Fall bis zur 

Tilgung gehalten werden. 

Anleihen werden über eine Börse oder 

außerbörslich gehandelt. Ihre Bank kann 

Ihnen in der Regel bei bestimmten Anlei-

hen auf Anfrage einen Kauf- und Ver-

kaufskurs bekannt geben. Es besteht aber 

kein Anspruch auf Handelbarkeit.  

Bei Anleihen, die auch an der Börse ge-

handelt werden, können die Kurse, die 

sich an der Börse bilden, von außerbörsli-

chen Preisen erheblich abweichen. Durch 

einen Limitzusatz ist das Risiko schwa-

chen Handels begrenzbar. 

Nachrangige Schuldverschreibungen dür-

fen nicht nach Wahl der Anleihegläubiger 

gekündigt werden. Jegliche Rechte der 

Emittentin auf Kündigung oder Rückkauf 

der nachrangigen Schuldverschreibungen 

sind von einer vorherigen Erlaubnis der 

zuständigen Behörde abhängig. 



Dabei handelt es sich um Instrumente 

des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß 

Art. 63 der CRR. Die Schuldverschreibun-

gen begründen direkte, unbedingte, unbe-

sicherte und nachrangige Verbindlichkei-

ten der Emittentin mit einer Mindest-

laufzeit von 5 Jahren. Den Gläubigern 

steht kein Kündigungsrecht zu. Im Falle 

der Liquidation oder der Insolvenz der 

Emittentin sind die Forderungen der Gläu-

biger von Tier 2-Anleihen nachrangig ge-

genüber den Forderungen der Gläubiger 

nicht-nachrangiger Anleihen.  

High-Yield-Anleihen sind Wertpapiere, in 

denen sich ein Aussteller mit niedriger 

Bonität (= Schuldner, Emittent, Issuer) 

dem Inhaber (= Gläubiger, Käufer) gegen-

über zur fixen oder variablen Verzinsung 

des erhaltenen Kapitals und zu dessen 

Rückzahlung gemäß den Anleihebedin-

gungen verpflichtet.  

Wohnbauwandelschuldverschreibungen 

werden von Wohnbaubanken begeben 

und dienen der Finanzierung des Wohn-

baus (Neubau und Sanierung). Sie ver-

briefen neben dem Forderungsrecht auf 

Zahlung von Kapital und Zinsen auch ein 

Wandelrecht. Sie können gemäß den An-

leihebedingungen in Partizipationsrechte 

einer Wohnbaubank gewandelt (= umge-

tauscht) werden. Nach erfolgter Wandlung 

entspricht der Rang der Partizipations-

rechte jenem von Stammaktien. Zahlun-

gen auf die Partizipationsrechte sind ge-

winnabhängig, eine Nachzahlung von in 

einzelnen Jahren ausgefallenen Vergütun-

gen erfolgt nicht. Derzeit bestehen steuer-

liche Begünstigungen für Wohnbauwan-

delschuldverschreibungen. Vor einem 

Erwerb sollte geprüft werden, ob diese Be-

günstigungen noch aufrecht sind. 

Besicherte (secured) und unbesicherte 

(non secured) Anleihen 

Klassische Senioranleihen gelten als erst-

rangige Forderungen, welche im Insolvenz-

fall der Emittentin (Schuldner) zuerst be-

dient werden. Das heißt, Anleger 

(Gläubiger) mit diesen Wertpapieren ha-

ben eine höhere Chance, ihr eingesetztes 

Kapital in einem solchen Insolvenzfall zu-

rückzuerhalten, als Anleger, welche bei-

spielsweise in nachrangige Anleihen oder 

eigenkapitalnahe Wertpapiere der Emit-

tentin investiert haben. 

Anleihen können besichert oder unbesi-

chert sein. Besicherte Anleihen sind ge-

genüber unbesicherten Anleihen besser-

gestellt, weil für diese bestimmte 

Vermögenswerte zur Abdeckung im Insol-

venzfall der Emittentin vorgesehen sind. 

Dafür weisen sie im Vergleich zu unbesi-

cherten Anleihen eine geringere Ertrags-

chance aus. 

Über weitere Sonderformen von Anleihen, 

wie z. B. Optionsanleihen, Wandelschuld-

verschreibungen, Nullkuponanleihen, in-

formiert Sie gerne Ihr Kundenbetreuer. 

Unter „strukturierten Anlageinstrumenten“ 

sind Anlageinstrumente zu verstehen, de-

ren Erträge und/oder Kapitalrückzahlun-

gen meist nicht fixiert sind, sondern von 

bestimmten zukünftigen Ereignissen oder 

Entwicklungen abhängig sind. Weiters 

können diese Anlageinstrumente z. B. so 

ausgestattet sein, dass bei Erreichen von 

im Vorhinein festgelegten Zielgrößen das 

Produkt vom Emittenten vorzeitig gekün-

digt werden kann oder überhaupt eine au-

tomatische Kündigung erfolgt.  

In der Folge werden einzelne Produkttypen 

beschrieben. Zur Bezeichnung dieser Pro-

dukttypen werden übliche Sammelbegriffe 

verwendet, die am Markt aber nicht ein-

heitlich verwendet werden. Aufgrund der 



 

vielfältigen Anknüpfungs-, Kombinations- 

und Auszahlungsmöglichkeiten bei diesen 

Anlageinstrumenten haben sich ver-

schiedenste Ausgestaltungen an Anlage-

instrumenten entwickelt, deren gewählte 

Bezeichnungen nicht immer einheitlich 

den jeweiligen Ausgestaltungen folgen. Es 

ist daher auch aus diesem Grund erfor-

derlich, immer die konkreten Produktbe-

dingungen zu prüfen. Ihr Kundenbetreuer 

informiert Sie gerne über die verschiede-

nen Ausgestaltungen dieser Anlageinstru-

mente. 

1. Soweit Zins- und/oder Ertragsaus-

schüttungen vereinbart sind, können 

diese von künftigen Ereignissen oder 

Entwicklungen (Indices, Baskets, Ein-

zelaktien, bestimmte Preise, Rohstoffe, 

Edelmetalle etc.) abhängig sein und 

somit künftig teilweise oder ganz ent-

fallen. 

2. Kapitalrückzahlungen können von 

künftigen Ereignissen oder Entwicklun-

gen (Indices, Baskets, Einzelaktien, be-

stimmte Preise, Rohstoffe, Edelmetalle 

etc.) abhängig sein und somit teilweise 

oder ganz entfallen. 

3. Bezüglich Zins- und/oder Ertragsaus-

schüttungen sowie Kapitalrückzahlun-

gen sind besonders Zins-, Währungs-, 

Unternehmens-, Branchen-, Länder- 

und Bonitätsrisiken (eventuell feh-

lende Ab- und Aussonderungsansprü-

che) bzw. steuerliche Risiken zu be-

rücksichtigen.  

4. Die Risiken gem. Pkt. 1. bis 3. können 

ungeachtet eventuell bestehender 

Zins-, Ertrags- oder Kapitalgarantien zu 

hohen Kursschwankungen (Kursverlus-

ten) während der Laufzeit führen bzw. 

Verkäufe während der Laufzeit er-

schweren oder unmöglich machen. 

Diese als Schuldverschreibungen ausge-

stalteten Produkte sind in der ersten Zeit 

mit einem Fixkupon ausgestattet. Nach 

dieser Fixzinsphase werden die Produkte 

auf variable Verzinsung umgestellt. Der 

meistens jährlich dargestellte Kupon ist 

abhängig von der jeweils aktuellen Zinssi-

tuation (z. B. Zinskurve). Zusätzlich kön-

nen diese Produkte mit einer Zielzins-Vari-

ante ausgestattet sein; d. h., wird ein im 

Vorhinein festgelegter Zielzins erreicht, 

wird das Produkt vorzeitig gekündigt. 

Der Anleger erzielt in der Fixzinsphase in 

der Regel einen höheren Kupon, als bei 

klassischen Anleihen am Markt gezahlt 

wird. In der variablen Zinsphase hat er die 

Chance, höhere Kupons als bei fixverzins-

ten Anleihen zu erreichen. 

Während der Laufzeit kann es marktbe-

dingt zu Kursschwankungen kommen, die 

je nach Zinsentwicklung auch dement-

sprechend deutlich ausfallen können. 

Bei Garantie-Zertifikaten wird zum Lauf-

zeitende der nominelle Ausgangswert od-

er ein bestimmter Prozentsatz davon un-

abhängig von der Entwicklung des Basis-

werts zurückgezahlt („Mindestrückzah-

lung“). 

Der aus der Wertentwicklung des Basis-

werts zu erzielende Ertrag kann durch ei-

nen in den Bedingungen des Zertifikats 

festgelegten Höchstrückzahlungsbetrag  

oder andere Begrenzungen der Teilnahme 

an der Wertentwicklung des Basiswerts 

eingeschränkt werden. Auf Dividenden 

und vergleichbare Ausschüttungen des 

Basiswerts hat der Anleger keinen An-

spruch. 



Der Wert des Zertifikats kann während der 

Laufzeit unter die vereinbarte Mindest-

rückzahlung fallen. Zum Laufzeitende wird 

der Wert aber in der Regel in Höhe der 

Mindestrückzahlung liegen. Die Mindest-

rückzahlung ist jedoch von der Bonität 

des Emittenten abhängig. 

Twin Win-Zertifikate erhalten vom Emit-

tenten am Laufzeitende einen Tilgungsbe-

trag ausbezahlt, der von der Wertentwick-

lung des zugrunde liegenden Basis-

instruments abhängig ist. Die Zertifikate 

sind mit einer Barriere ausgestattet. Sollte 

(i. d. R.) während der Laufzeit der Twin 

Win-Zertifikate die Barriere nicht erreicht 

oder unterschritten werden, partizipiert der 

Anleger an der absoluten Performance 

des Basisinstruments ausgehend vom 

durch den Emittenten festgesetzten Ba-

sispreis; d. h., dass auch Verluste des Ba-

sisinstruments in Gewinne des Zertifikats 

umgewandelt werden können. Wenn die 

Barriere während der Laufzeit der Twin 

Win-Zertifikate erreicht oder unterschritten 

wird, erfolgt die Tilgung zumindest ent-

sprechend der Entwicklung des zugrunde 

liegenden Basisinstruments. Oberhalb des 

Basispreises kann (falls vom Emittenten 

so festgelegt) eine überproportionale Teil-

nahme an der Kursentwicklung des Basis-

instruments vorgesehen sein. Der maxi-

male Tilgungsbetrag kann jedoch begrenzt 

sein. 

Bei Nichterreichen der Barriere kann der 

Anleger auch von negativen Wertentwick-

lungen des Basisinstruments profitieren, 

da er an der absoluten Performance teil-

nimmt; Verluste des Basisinstruments 

können demnach in Gewinne umgewan-

delt werden. Das Zertifikat kann aufgrund 

verschiedener Einflussfaktoren (z. B. 

Schwankungsbreite des Basisinstruments, 

Restlaufzeit, Distanz des Basisinstruments 

zur Barriere) stärker oder schwächer auf 

Wertschwankungen des Basisinstruments 

reagieren. 

Twin Win-Zertifikate sind risikoreiche In-

strumente der Vermögensveranlagung. 

Wenn sich der Kurs des dem jeweiligen 

Twin Win-Zertifikat zugrunde liegenden 

Basiswerts ungünstig entwickelt, kann es 

zu einem Verlust eines wesentlichen Teils 

oder des gesamten investierten Kapitals 

kommen. 

Ein Express-Zertifikat partizipiert an der 

Entwicklung des Basisinstruments mit der 

Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung. 

Wenn das Basisinstrument an einem der 

Feststellungstage die vom Emittenten vor-

gegebene Schwellenbedingung erfüllt, en-

det das Zertifikat vorzeitig und wird zu 

dem am jeweiligen Feststellungstag gülti-

gen Tilgungsbetrag automatisch vom 

Emittenten zurückgezahlt. Wenn das Ba-

sisinstrument auch am letzten Feststel-

lungstag die vorgegebene Schwellenbe-

dingung nicht erfüllt, erfolgt die Tilgung 

zum am Laufzeitende/letzten Feststel-

lungstag festgestellten Schlusskurs des 

dem Zertifikat zugrunde liegenden Basis-

instruments. Sollte in diesem Fall weiters 

der Emittent bei Ausgabebeginn des Zerti-

fikats eine Barriere festgesetzt haben und 

der Kurs des Basisinstruments die Barri-

ere während des Beobachtungszeitraums 

weder erreicht noch durchbrochen haben, 

erfolgt die Tilgung zumindest zu einer vom 

Emittenten definierten Mindestrückzah-

lung. 

Express-Zertifikate bieten die Möglichkeit 

einer vorzeitigen Realisierung der positiven 

Performance des zugrunde liegenden Ba-

sisinstruments. Auch bei Nichterfüllung 

der vorgegebenen Schwellenbedingung 

kann es zu einer Mindestrückzahlung 

kommen, sofern die Barriere nicht erreicht 

oder durchbrochen wurde. Das Zertifikat 

kann aufgrund verschiedener Einflussfak-

toren (z. B. Schwankungsbreite des Basis-

instruments, Restlaufzeit, Distanz des Ba-

sisinstruments zur Barriere) stärker oder 



 

schwächer auf Wertschwankungen des 

Basisinstruments reagieren.  

Express-Zertifikate sind risikoreiche Instru-

mente der Vermögensveranlagung. Wenn 

sich der Kurs des dem jeweiligen Express-

Zertifikat zugrunde liegenden Basiswerts 

ungünstig entwickelt, kann es zu einem 

Verlust eines wesentlichen Teils oder des 

gesamten investierten Kapitals kommen. 

Bei Discount-Zertifikaten erhält der Anle-

ger den Basiswert (z. B. zugrunde liegende 

Aktie oder Index) mit einem Abschlag auf 

den aktuellen Kurs (Sicherheitspuffer), 

partizipiert dafür aber nur bis zu einer be-

stimmten Kursobergrenze des Basiswerts 

(Cap oder Referenzpreis) an einer positi-

ven Wertentwicklung des Basiswerts. Der 

Emittent hat am Laufzeitende das Wahl-

recht, entweder das Zertifikat zum 

Höchstwert (Cap) zurückzuzahlen oder 

Aktien zu liefern bzw. – wenn als Basis-

wert ein Index herangezogen wird – einen 

dem Indexwert entsprechenden Baraus-

gleich zu leisten. 

Die Differenz zwischen dem um den Ab-

schlag begünstigten Kaufkurs des Basis-

werts und der durch den Cap bestimmten 

Kursobergrenze stellt den möglichen Er-

trag dar. 

Bei stark fallenden Kursen des Basiswerts 

werden am Ende der Laufzeit Aktien gelie-

fert (der Gegenwert der gelieferten Aktien 

wird zu diesem Zeitpunkt unter dem Kauf-

preis liegen). Da die Zuteilung von Aktien 

möglich ist, sind die Risikohinweise für Ak-

tien zu beachten.  

Bonus-Zertifikate sind Schuldverschrei-

bungen, bei denen unter bestimmten Vo-

raussetzungen am Ende der Laufzeit zu-

sätzlich zum Nominalwert ein Bonus oder 

gegebenenfalls auch die bessere Wertent-

wicklung eines Basiswerts (einzelne Ak-

tien oder Indices) bezahlt wird. Bonus-

Zertifikate haben eine feste Laufzeit. Die 

Zertifikatsbedingungen verbriefen zum 

Ende der Laufzeit regelmäßig die Zahlung 

eines Geldbetrags oder die Lieferung des 

Basiswerts. Art und Höhe der Rückzah-

lung am Laufzeitende hängen von der 

Wertentwicklung des Basiswerts ab. Für 

ein Bonus-Zertifikat werden ein Startni-

veau, eine unterhalb des Startniveaus lie-

gende Barriere und ein über dem Startni-

veau liegendes Bonusniveau festgelegt. 

Fällt der Basiswert auf die Barriere oder 

darunter, entfällt der Bonus und die Rück-

zahlung erfolgt in Höhe des Basiswerts. 

Ansonsten ergibt sich die Mindestrück-

zahlung aus dem Bonusniveau. Der Bo-

nus wird am Ende der Laufzeit des Zertifi-

kats zusätzlich zum anfänglich einge-

zahlten Kapital für den Nominalwert des 

Zertifikats ausgezahlt. 

Der Anleger erwirbt mit einem Bonus-Zer-

tifikat den Anspruch gegen den Emitten-

ten auf Zahlung eines von der Entwick-

lung des Basiswerts abhängigen Geld-

betrags. Der Ertrag ist von der Entwicklung 

des zugrunde liegenden Basiswerts ab-

hängig. 

Das Risiko ist vom zugrunde liegenden 

Basiswert abhängig. Im Falle des Konkur-

ses des Emittenten besteht kein Ab- oder 

Aussonderungsanspruch hinsichtlich des 

Basiswerts. 

Diese bestehen aus drei Komponenten, 

deren Risiko der Anleihekäufer trägt: Er-

worben wird eine Anleihe (Anleihekompo-

nente), deren Zinssatz eine Stillhalterprä-

mie inkludiert. Diese Struktur ergibt somit 

einen höheren Zinssatz als eine vergleich-

bare Anleihe mit gleicher Laufzeit. Die Til-

gung erfolgt entweder in Geld oder in Ak-

tien, in Abhängigkeit von der Kursent-



wicklung der zugrunde liegenden Aktien 

(Aktienkomponente).  

Der Anleihekäufer ist somit Stillhalter ei-

nes Puts (Optionskomponente), der an 

eine dritte Person das Recht verkauft, Ak-

tien an ihn zu übertragen, und der sich 

dadurch verpflichtet, die für ihn negativen 

Kursentwicklungen der Aktie gegen sich 

gelten zu lassen. Der Anleihekäufer trägt 

also das Risiko der Kursentwicklung und 

erhält dafür eine Prämie, die im Wesentli-

chen von der Volatilität der zugrunde lie-

genden Aktie abhängt. Wird die Anleihe 

nicht bis zum Ende der Laufzeit gehalten, 

kommt zusätzlich zu diesem Risiko noch 

das Zinsänderungsrisiko hinzu. Eine Än-

derung des Zinsniveaus wirkt sich somit 

auf den Kurs der Anleihe und folglich auf 

den Nettoertrag der Anleihe bezogen auf 

die Anleihedauer aus.  

Bitte beachten Sie auch die entspre-

chende Risikoaufklärung in den Abschnit-

ten Bonitätsrisiko, Zinssatzrisiko, Kursrisiko 

der Aktie. 

Index-Zertifikate sind Schuldverschreibun-

gen (zumeist börsenotiert) und bieten 

Anlegern die Möglichkeit, an einem be-

stimmten Index zu partizipieren, ohne die 

im Index enthaltenen Werte selbst zu be-

sitzen. Der zugrunde liegende Index wird 

im Regelfall 1:1 abgebildet, Veränderungen 

im jeweiligen Index werden berücksichtigt. 

Der Anleger erwirbt mit einem Index-Zerti-

fikat den Anspruch gegen den Emittenten 

auf Zahlung eines vom Stand des zu-

grunde liegenden Index abhängigen Geld-

betrags. Der Ertrag ist von der Entwicklung 

des zugrunde liegenden Index abhängig. 

Das Risiko ist von den zugrunde liegen-

den Werten des Index abhängig. Im Falle 

des Konkurses des Emittenten besteht 

kein Ab- oder Aussonderungsanspruch 

hinsichtlich der Basiswerte. 

Basket-Zertifikate sind Schuldverschrei-

bungen und bieten Anlegern die Möglich-

keit, an der Wertentwicklung eines be-

stimmten Wertpapierkorbs (Basket) zu 

partizipieren, ohne die im Wertpapierkorb 

enthaltenen Wertpapiere selbst zu besit-

zen. Die Zusammenstellung des zugrunde 

liegenden Baskets obliegt dem Emittenten. 

Innerhalb des Wertpapierkorbs können 

die enthaltenen Wertpapiere gleich oder 

unterschiedlich gewichtet werden. Die Zu-

sammenstellung kann eventuell zu fest-

gelegten Zeitpunkten (z. B. jährlich) ange-

passt werden. 

Unter der Bezeichnung Knock-out-Zertifi-

kate werden jene Zertifikate verstanden, 

die das Recht verbriefen, einen bestimm-

ten Basiswert zu einem bestimmten Kurs 

zu kaufen bzw. zu verkaufen, wenn der 

Basiswert während der Laufzeit die vorge-

gebene Kursschwelle (Knock-out-

Schwelle) nicht erreicht. Bereits beim ein-

maligen Erreichen der Schwelle endet das 

Investment vorzeitig und ist im Regelfall 

weitestgehend verloren. In Abhängigkeit 

von der tendenziellen Kurserwartung be-

züglich des jeweiligen Basiswerts unter-

scheidet man zwischen den auf steigende 

Märkte setzenden Knock-out-Long-Zertifi-

katen und den speziell für fallende Märkte 

konzipierten Knock-out-Short-Zertifikaten. 

Neben normalen Knock-out-Zertifikaten 

werden auch „gehebelte“ Knock-out-Zerti-

fikate meist unter dem Namen „Turbo-

Zertifikate“ (oder Hebel-Zertifikate) emit-

tiert. Der Hebel (Turbo) bewirkt, dass der 

Wert des Turbo-Zertifikats prozentuell 

stärker auf die Kursbewegung des jeweili-

gen Basisinstruments reagiert und stärker 

steigen, aber auch fallen kann. Mit kleine-

ren Einsätzen können daher höhere Ge-

winne erzielt werden, das Verlustrisiko 

steigt ebenso an.  

Ein Ertrag kann sich ergeben aus der po-

sitiven Differenz zwischen Einstands- bzw. 



 

Marktpreis und Ausübungspreis (Möglich-

keit, den Basiswert zum niedrigeren Aus-

übungspreis zu kaufen bzw. zum höheren 

Ausübungspreis zu verkaufen). 

Wird die Knock-out-Schwelle während der 

Laufzeit einmal erreicht, verfällt das Zertifi-

kat entweder als wertlos oder es wird ein 

ermittelter Restwert ausgezahlt (das Pro-

dukt wird „ausgestoppt“). Bei einigen 

Emittenten genügt bereits das Erreichen 

der Knock-out-Schwelle während des 

Handelstags (intraday), damit das Zertifi-

kat ausgestoppt wird. Je näher der aktu-

elle Börsekurs am Basiskurs notiert, desto 

höher ist der Hebeleffekt. Gleichzeitig 

nimmt aber die Gefahr zu, dass die 

Knock-out-Schwelle unterschritten und 

entweder das Zertifikat wertlos oder der 

ermittelte Restwert ausgezahlt wird. 

Bandbreiten-Zertifikate bieten die Mög-

lichkeit, in Erwartung eines sich in einer 

bestimmten Spannweite bewegenden Ak-

tienkurses bzw. Indexstandes, innerhalb 

einer durch Start- und Stoppmarke defi-

nierten Kursspanne (Bandbreite), über-

proportional an der Entwicklung des je-

weiligen Basiswerts zu partizipieren.  

Der Ertrag kann sich aus der überproporti-

onalen Partizipation an der Kursentwick-

lung des Basiswerts ergeben. 

Liegt der am Bewertungstag festgestellte 

Schlusskurs jedoch unterhalb der Start-

marke, so wird durch das Zertifikat ledig-

lich die Kursentwicklung des Underlyings 

nachgebildet. Im Fall eines Kursverfalls 

unter die Stoppmarke erhält der Anleger 

am Laufzeitende einen festen maximalen 

Rückzahlungsbetrag, ohne an einer Kurs-

steigerung teilnehmen zu können. 

Anteile an österreichischen Investment-

fonds (Anteilscheine) sind Wertpapiere, 

die Quasi-Miteigentum an einem Invest-

mentfonds verbriefen. Investmentfonds 

investieren die Gelder der Anteilsinhaber 

anhand der Investmentstrategie des In-

vestmentfonds, wobei immer dem Prinzip 

der Risikostreuung entsprochen wird. Ty-

pischerweise gliedern sich traditionelle In-

vestmentfonds in drei Haupttypen, und 

zwar Anleihenfonds, Aktienfonds sowie 

gemischte Fonds, die sowohl in Anleihen 

als auch in Aktien investieren. Investment-

fonds können in inländische und/oder 

ausländische Werte investieren.  

Das Anlagespektrum inländischer Invest-

mentfonds beinhaltet neben Wertpapie-

ren auch Geldmarktinstrumente, liquide 

Finanzanlagen, derivative Produkte sowie 

andere Investmentfondsanteile.  

Weiters wird steuerlich zwischen aus-

schüttenden Investmentfonds und the-

saurierenden Investmentfonds unter-

schieden. Im Unterschied zu einem aus-

schüttenden Investmentfonds erfolgt bei 

einem thesaurierenden Investmentfonds 

keine Ausschüttung der Erträge, stattdes-

sen werden diese im Investmentfonds 

wiederveranlagt. Dachfonds hingegen ver-

anlagen wiederum in andere inländische 

und/oder ausländische Investmentfonds. 

Garantiefonds sind mit einer – die Aus-

schüttungen während einer bestimmten 

Laufzeit, die Rückzahlung des Kapitals od-

er die Wertentwicklung betreffenden – 

verbindlichen Zusage eines von der Ver-

waltungsgesellschaft bestellten Garantie-

gebers verbunden. 

Der Ertrag von Investmentfonds setzt sich 

aus den jährlichen Ausschüttungen und 

der Entwicklung des errechneten Werts 

des Investmentfonds zusammen und 



kann nicht im Vorhinein festgelegt werden. 

Die Wertentwicklung ist von der in den 

Fondsbestimmungen festgelegten Anlage-

politik sowie der Marktentwicklung der 

einzelnen Vermögenswerte des Invest-

mentfonds abhängig. Je nach Zusam-

mensetzung eines Investmentfonds sind 

daher auch die Risikohinweise für Anlei-

hen, Aktien sowie Optionsscheine zu be-

achten. 

Investmentfondsanteile können typischer-

weise jederzeit zum Rücknahmepreis zu-

rückgegeben werden. Im Fall außerge-

wöhnlicher Umstände kann die 

Rücknahme bis zum Verkauf von Vermö-

genswerten des Investmentfonds und Ein-

gang des Verwertungserlöses vorüberge-

hend ausgesetzt werden. Für den Fall, 

dass viele Anteilinhaber auf einmal ihre 

Anteilsscheine zurückgeben, kann dies – 

so keine entsprechenden Vorkehrungen in 

den Fondsbestimmungen getroffen sind – 

dazu führen, dass der Investmentfonds 

aufgrund eines Liquiditätsengpasses die 

Rücknahme von Investmentfondsanteilen 

aussetzt. Dies hat nach genauen gesetzli-

chen Vorschriften zu erfolgen und bedarf 

zudem einer Anzeige an die FMA sowie 

einer öffentlichen Bekanntmachung. 

Zweck einer derartigen Aussetzung ist der 

Versuch zusätzlicher Liquiditätsbeschaf-

fung für den Investmentfonds. Ist dies 

nicht erfolgreich, kann es in weiterer Folge 

zu einem Schließen des Investmentfonds 

führen. Über allfällige Spesen bzw. den 

Tag der Durchführung Ihrer Kauf- oder 

Verkaufsorder informiert Sie Ihr Kunden-

betreuer. Die Laufzeit des Investment-

fonds richtet sich nach den Fondsbestim-

mungen und ist in der Regel unbegrenzt. 

Beachten Sie, dass es im Gegensatz zu 

Anleihen bei Investmentfondsanteilen in 

der Regel keine Tilgung und daher auch 

keinen fixen Tilgungskurs gibt. Das Risiko 

bei einer Fondsveranlagung hängt somit 

von der Anlagepolitik und der jeweiligen 

Marktentwicklung der Vermögenswerte 

des Investmentfonds ab. Ein Verlust ist 

grundsätzlich nicht auszuschließen. Trotz 

der normalerweise jederzeitigen Rück-

gabemöglichkeit sind Investmentfonds 

Anlageprodukte, die typischerweise nur 

über einen längeren Anlagezeitraum wirt-

schaftlich sinnvoll sind.  

Investmentfonds können – wie Aktien – 

auch an Börsen gehandelt werden, das 

sind sogenannte Exchange Traded Funds 

(ETF). Diesbezüglich ist anzumerken, dass 

nur jene Investmentfonds als ETF gelten, 

für die die Verwaltungsgesellschaft eine 

entsprechende Vereinbarung mit einem 

Market Maker hat. Kurse, die sich an der 

betreffenden Börse bilden, können vom 

Rücknahmepreis abweichen. Diesbezüg-

lich wird auf die Risikohinweise für Aktien 

verwiesen. 

Je nach Typus des Investmentfonds ist 

die steuerliche Behandlung der Erträge 

unterschiedlich. 

Ausländische Investmentfonds unterlie-

gen gesetzlichen Bestimmungen des  

(EU-) Auslands, die sich von den in Ös-

terreich geltenden Bestimmungen unter-

scheiden können. Insbesondere kann das 

Aufsichtsrecht des (Nicht-EU-) Auslands 

weniger streng sein als im Inland. Zudem 

ist zu beachten, dass im (EU-) Ausland 

auch andere Arten von Investmentfonds 

vorkommen, die es in Österreich nicht 

gibt, wie etwa gesellschaftsrechtliche 

Fonds-konstruktionen. Bei derartigen In-

vestmentfonds richtet sich der Wert nach 

Angebot und Nachfrage und nicht nach 

dem inneren Wert des Investmentfonds, 

weshalb hier eine Vergleichbarkeit mit Ak-

tien gegeben ist. Beachten Sie, dass die 

Ausschüttungen und ausschüttungsglei-

chen Erträge ausländischer Investment-

fonds (z. B. thesaurierender Fonds) – un-

geachtet ihrer Rechtsform – auch anderen 

steuerlichen Regeln unterliegen können. 



 

Exchange Traded Funds (ETFs) sind In-

vestmentfondsanteile, die vergleichbar ei-

ner Aktie an einer Börse gehandelt wer-

den. Ein ETF bildet im Regelfall einen 

Wertpapierkorb (z. B. Aktienkorb) ab, der 

die Zusammensetzung eines Index reflek-

tiert, d. h. den Index in einem Papier mit-

tels der im Index enthaltenen Wertpapiere 

und deren aktueller Gewichtung im Index 

nachbildet, weshalb ETFs auch oft als In-

dexaktien bezeichnet werden. 

Der Ertrag ist von der Entwicklung der im 

Wertpapierkorb befindlichen Basiswerte 

abhängig. 

Das Risiko ist von den zugrundeliegenden 

Werten des Wertpapierkorbs abhängig. 

Immobilienfonds sind Sondervermögen, 

die im Eigentum einer Kapitalanlagegesell-

schaft für Immobilien (Immo-KAG) ste-

hen, die das Sondervermögen treuhändig 

für die Anteilsinhaber hält und verwaltet. 

Die Anteilsscheine verbriefen eine schuld-

rechtliche Teilhabe an diesem Sonderver-

mögen. Immobilienfonds investieren die 

ihnen von den Anteilsinhabern zufließen-

den Gelder nach dem Grundsatz der Risi-

kostreuung insbesondere in Grundstücke, 

Gebäude, Anteile an Grundstücks-Gesell-

schaften, vergleichbare Vermögenswerte 

und eigene Bauprojekte; sie halten dane-

ben liquide Finanzanlagen (Liquiditätsan-

lagen) wie z. B. Wertpapiere und Bankgut-

haben. Die Liquiditätsanlagen dienen 

dazu, die anstehenden Zahlungsverpflich-

tungen des Immobilienfonds (beispiels-

weise aufgrund des Erwerbs von Liegen-

schaften) sowie Rücknahmen von 

Anteilscheinen zu gewährleisten. 

Der Gesamtertrag von Immobilienfonds 

aus Sicht der Anteilsinhaber setzt sich 

aus den jährlichen Ausschüttungen (so-

fern es sich um ausschüttende und nicht 

thesaurierende Fonds handelt) und der 

Entwicklung des errechneten Anteilswerts 

des Fonds zusammen und kann nicht im 

Vorhinein festgelegt werden. Die Wertent-

wicklung von Immobilienfonds ist von der 

in den Fondsbestimmungen festgelegten 

Anlagepolitik, der Marktentwicklung, den 

einzelnen im Fonds gehaltenen Immobi-

lien und den sonstigen Vermögensbe-

standteilen des Fonds (Wertpapiere, 

Bankguthaben) abhängig. Die historische 

Wertentwicklung eines Immobili-enfonds 

ist kein Indiz für dessen zukünftige Wert-

entwicklung. Immobilienfonds sind unter 

anderem einem Ertragsrisiko durch mögli-

che Leerstände der Objekte ausgesetzt. 

Vor allem bei eigenen Bauprojekten kön-

nen sich Probleme bei der Erstvermietung 

ergeben. In weiterer Folge können Leer-

stände entsprechend negative Auswirkun-

gen auf den Wert des Immobilienfonds 

haben und auch zu Ausschüttungskür-

zungen führen. Die Veranlagung in Immo-

bilienfonds kann auch zu einer Verringe-

rung des eingesetzten Kapitals führen.  

Immobilienfonds legen liquide Anlagemit-

tel neben Bankguthaben auch in anderen 

Anlageformen, insbesondere verzinslichen 

Wertpapieren, an. Diese Teile des Fonds-

vermögens unterliegen dann den speziel-

len Risiken, die für die gewählte Anlage-

form gelten. Wenn Immobilienfonds in 

Auslandsprojekte außerhalb des Euro-

Währungsraums investieren, ist der An-

teilsinhaber zusätzlich Währungsrisiken 

ausgesetzt, da der Verkehrs- und Ertrags-

wert eines solchen Auslandsobjekts bei 

jeder Berechnung des Ausgabe- bzw. 

Rücknahmepreises für die Anteilscheine 

in Euro umgerechnet wird. 



Anteilscheine können normalerweise je-

derzeit zum Rücknahmepreis zurückgege-

ben werden. Zu beachten ist, dass bei Im-

mobilienfonds die Rücknahme von Anteil-

scheinen Beschränkungen unterliegen 

kann. Bei außergewöhnlichen Umständen 

kann die Rücknahme bis zum Verkauf von 

Vermögenswerten des Immobilienfonds 

und Eingang des Verwertungserlöses vo-

rübergehend ausgesetzt werden. Die 

Fondsbestimmungen können insbeson-

dere vorsehen, dass nach größeren Rück-

gaben von Anteilscheinen die Rücknahme 

auch für einen längeren Zeitraum von bis 

zu zwei Jahren ausgesetzt werden kann. 

In einem solchen Fall ist eine Auszahlung 

des Rücknahmepreises während dieses 

Zeitraums nicht möglich. Immobilienfonds 

sind typischerweise als langfristige Anla-

geprojekte einzustufen. 

(Hedgefonds, Hedge-Dachfonds, Hedge-

fonds-Index-Zertifikate und sonstige Pro-

dukte mit Hedge-Strategien als Basisin-

vestment) 

Hedgefonds sind Fonds, die hinsichtlich 

der Veranlagungsgrundsätze keinerlei bzw. 

nur geringen gesetzlichen oder sonstigen 

Beschränkungen unterliegen. Sie streben 

unter Verwendung sämtlicher Anlagefor-

men eine Vermehrung ihres Kapitals 

durch alternative, fallweise intransparente 

Anlagestrategien an. 

B

• Long/Short: Unterbewertete Wertpa-

piere werden gekauft und gleichzeitig 

überbewertete Wertpapiere leerver-

kauft. 

• Event-Driven: Es wird versucht, spezi-

elle Unternehmensergebnisse wie etwa 

Fusionen, Übernahmen, Reorganisatio-

nen oder Insolvenzen auszunützen. 

• Global Macro: Diese Stilrichtung ver-

sucht, durch makroökonomische Ana-

lyse der wichtigsten Entwicklungen in 

Wirtschaft und Politik Ineffizienzen an 

den Märkten zu erkennen und auszu-

nützen.  

Hedge-Dachfonds sind Fonds, die in ein-

zelne Hedgefonds investieren. Hedge-

fonds-Index-Zertifikate sind Forderungs-

papiere, deren Wert- bzw. Ertrags-

entwicklung von der durchschnittlichen 

Entwicklung mehrerer Hedgefonds abhän-

gig ist, die als Berechnungsbasis in einem 

Index zusammengefasst sind. Aus Hedge-

Dachfonds und Hedgefonds-Index-Zertifi-

katen ergibt sich für den Anleger der Vor-

teil der größeren Risikostreuung. 

Hedgefonds bieten Chancen auf sehr 

hohe Renditen, bergen aber auch ein ent-

sprechend hohes Risiko des Kapitalver-

lusts. Die Wertentwicklung der Hedge-

fonds-Produkte wird insbesondere von 

folgenden Faktoren beeinflusst, aus de-

nen sich Chancen und Risiken ergeben:  

• Hedgefonds entwickeln sich tendenzi-

ell unabhängig von der Entwicklung 

der internationalen Aktien- und Anlei-

hemärkte, abhängig von der Hedge-

fonds-Strategie kann es zur Verstär-

kung der allgemeinen Marktent-

wicklung oder zu einer markant gegen-

läufigen Entwicklung kommen. 

• Die Entwicklung von Hedgefonds wird 

vor allem vom von ihm definierten 

Teilmarkt beeinflusst. 

• Das Vermögen von Hedgefonds kann 

aufgrund seiner Zusammensetzung 

eine erhöhte Schwankungsbreite auf-

weisen, d. h., die Anteilspreise können 

auch innerhalb kurzer Zeiträume er-

heblichen Schwankungen nach oben 

und nach unten unterworfen sein. Im 

Extremfall kann es bei ungarantierten 

Hedgefonds-Produkten zu Totalverlus-

ten kommen. 



 

• Eine Konzentration auf eine oder nur 

wenige Strategien erhöht zusätzlich 

das Risiko – dieses Risiko kann durch 

die Streuung bei Hedge-Dachfonds  

oder Hedgefonds-Index-Zertifikaten 

verringert werden.  

• Die Einzelfondsauswahl bzw. -zusam-

mensetzung wird vom Dachfondsma-

nager in Abhängigkeit von einem ange-

strebten Risiko/Ertragsprofil des Fonds 

oder von einem Indexkomitee nach ei-

ner festgelegten Länder- und Sektoren-

aufteilung durchgeführt.  

• Zugrunde liegende Hedgefonds kön-

nen nicht zu jedem Zeitpunkt für das 

Dachfondsmanagement/Indexkomitee 

transparent sein. 

Aufgrund komplexer Hedgefonds-Strate-

gien und eines aufwendigen Manage-

ments der Hedgefonds benötigt die Preis-

ermittlung eines Hedgefonds-Produkts 

mehr Zeit als bei traditionellen Fonds. 

Hedgefonds-Produkte sind daher auch 

weniger liquide als traditionelle Fonds. Die 

Preisfeststellung erfolgt zumeist monatlich 

und nicht täglich und auch die Rück-

nahme von Anteilen erfolgt daher häufig 

nur einmal monatlich. Um die Anteile zu 

diesem Zeitpunkt zurückgeben zu können, 

muss der Anleger eine geraume Zeit vor 

dem Rücknahmetermin unwiderruflich die 

Rückgabe erklärt haben. Der Anteilswert 

kann sich zwischen dem Zeitpunkt der 

Rückgabeerklärung und der Ausführung 

der Rücknahme erheblich verändern, ohne 

dass der Anleger die Möglichkeit hat, hie-

rauf zu reagieren, da seine Rückgabeerklä-

rung nicht widerrufen werden kann. Ein-

zelheiten zur Rücknahme sind vom 

jeweiligen Produkt abhängig. Die einge-

schränkte Liquidität der Einzelfonds und 

der von diesen eingesetzten Instrumenten 

kann daher zu einer eingeschränkten 

Handelbarkeit des Hedgefonds-Produkts 

führen. 

Die meisten CTAs verwenden zum Handel 

mit Termingeschäften vollautomatische 

Handelssysteme, also Computerpro-

gramme, die selbstständig alle Entschei-

dungen treffen. Ziel ist, gewisse Trends 

und zukünftige Marktentwicklungen aus 

Studien der unmittelbaren Vergangenheit 

bis zu einem gewissen Grad vorauszusa-

gen. 

Der Ertrag setzt sich aus der gewinnbrin-

genden vollautomatischen Veranlagung 

zusammen, welche sich durch das Aus-

nützen erkannter Trends ergibt. 

Das Risiko besteht darin, dass die prog-

nostizierten Trends nicht eintreffen oder 

das automatische Handelssystem keine 

Trends erkennt. 

Aktien sind Wertpapiere, welche die Betei-

ligung an einem Unternehmen (Aktienge-

sellschaft) verbriefen. Die wesentlichsten 

Rechte des Aktionärs sind die Beteiligung 

am Gewinn des Unternehmens und das 

Stimmrecht in der Hauptversammlung 

(Ausnahme: Vorzugsaktien). 

Der Ertrag von Aktienveranlagungen setzt 

sich aus Dividendenzahlungen und Kurs-

gewinnen/-verlusten der Aktie zusammen 

und kann nicht mit Sicherheit vorherge-

sagt werden. Die Dividende ist der über 

Beschluss der Hauptversammlung ausge-

schüttete Gewinn des Unternehmens. Die 

Höhe der Dividende wird entweder in ei-

nem absoluten Betrag pro Aktie oder in 

Prozent des Nominales angegeben. Der 

aus der Dividende erzielte Ertrag, bezogen 

auf den Aktienkurs, wird Dividendenren-

dite genannt. Diese wird im Regelfall we-

sentlich unter der in Prozent angegebenen 

Dividende liegen. Der wesentlichere Teil 

der Erträge aus Aktienveranlagungen 



ergibt sich regelmäßig aus der Wert-/Kurs-

entwicklung der Aktie (siehe Kursrisiko). 

Die Aktie ist ein Wertpapier, das in den 

meisten Fällen an einer Börse gehandelt 

wird. In der Regel wird täglich nach Ange-

bot und Nachfrage ein Kurs festgestellt. 

Aktienveranlagungen können zu deutli-

chen Verlusten führen.  

Im Allgemeinen orientiert sich der Kurs ei-

ner Aktie an der wirtschaftlichen Entwick-

lung des Unternehmens sowie an den all-

gemeinen wirtschaftlichen und politischen 

Rahmenbedingungen. Auch irrationale 

Faktoren (Stimmungen, Meinungen) kön-

nen die Kursentwicklung und damit den 

Ertrag der Investition beeinflussen. 

Als Aktionär sind Sie an einem Unterneh-

men beteiligt. Insbesondere durch dessen 

Insolvenz kann Ihre Beteiligung wertlos 

werden. 

Die Handelbarkeit kann bei marktengen 

Titeln (insbesondere Notierungen an un-

geregelten Märkten, OTC-Handel) proble-

matisch sein. Auch bei der Notierung ei-

ner Aktie an mehreren Börsen kann es zu 

Unterschieden bei der Handelbarkeit an 

den verschiedenen internationalen Börsen 

kommen (z. B. Notierung einer amerikani-

schen Aktie in Frankfurt). 

Aktien werden über eine Börse, fallweise 

außerbörslich gehandelt. Bei einem Han-

del über eine Börse müssen die jeweiligen 

Börseusancen (Schlusseinheiten, Orderar-

ten, Valutaregelungen etc.) beachtet wer-

den. Notiert eine Aktie an verschiedenen 

Börsen in unterschiedlicher Währung (z. 

B. eine US-Aktie notiert an der Frankfurter 

Börse in Euro), beinhaltet das Kursrisiko 

auch ein Währungsrisiko. Darüber infor-

miert Sie Ihr Kundenbetreuer. Beim Kauf 

einer Aktie an einer ausländischen Börse 

ist zu beachten, dass von ausländischen 

Börsen immer „fremde Spesen“ verrechnet 

werden, die zusätzlich zu den jeweils 

banküblichen Spesen anfallen. Über deren 

genaue Höhe informiert Sie Ihr Kundenbe-

treuer. 

Optionsscheine (OS) sind zins- und divi-

dendenlose Wertpapiere, die dem Inhaber 

das Recht einräumen, zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt oder innerhalb eines be-

stimmten Zeitraums einen bestimmten 

Basiswert (z. B. Aktien) zu einem im Vor-

hinein festgelegten Preis (Ausübungs-

preis) zu kaufen (Kaufoptions-

scheine/Call-OS) oder zu verkaufen 

(Verkaufsoptionsscheine/Put-OS). 

Der Inhaber der Call-Optionsscheine hat 

durch den Erwerb des OS den Kaufpreis 

seines Basiswerts fixiert. Der Ertrag kann 

sich daraus ergeben, dass der Marktpreis 

des Basiswerts höher wird als der von ihm 

zu leistende Ausübungspreis, wobei der 

Kaufpreis des OS abzuziehen ist. Der In-

haber hat dann die Möglichkeit, den Ba-

siswert zum Ausübungspreis zu kaufen 

und zum Marktpreis sofort wieder zu ver-

kaufen. Üblicherweise schlägt sich der 

Preisanstieg des Basiswerts in einem ver-

hältnismäßig größeren Anstieg des Kurses 

des OS nieder (Hebelwirkung), sodass die 

meisten Anleger ihren Ertrag durch Ver-

kauf des OS erzielen. Dasselbe gilt sinn-

gemäß für Put-Optionsscheine; diese stei-

gen üblicherweise im Preis, wenn der 

Basiswert im Kurs verliert. Der Ertrag aus 

Optionsschein-Veranlagungen kann nicht 

im Vorhinein festgelegt werden. Der maxi-

male Verlust ist auf die Höhe des einge-

setzten Kapitals beschränkt. 

Das Risiko von Optionsschein-Veranla-

gungen besteht darin, dass sich der Ba-

siswert bis zum Auslaufen des OS nicht in 

der Weise entwickelt, die Sie Ihrer Kauf-



 

entscheidung zugrunde gelegt haben. Im 

Extremfall kann das zum Totalverlust des 

eingesetzten Kapitals führen. Darüber hin-

aus hängt der Kurs Ihres OS von anderen 

Faktoren ab. Die wichtigsten sind: 

• Volatilität des zugrunde liegenden Ba-

siswerts (Maßzahl für die im Kaufzeit-

punkt erwartete Schwankungsbreite 

des Basiswerts und gleichzeitig der 

wichtigste Parameter für die Preiswür-

digkeit des OS). Eine hohe Volatilität 

bedeutet grundsätzlich einen höheren 

Preis für den Optionsschein.  

• Laufzeit des OS (je länger die Laufzeit 

eines Optionsscheins, desto höher ist 

der Preis).  

Ein Rückgang der Volatilität oder eine ab-

nehmende Restlaufzeit können bewirken, 

dass – obwohl Ihre Erwartungen im Hin-

blick auf die Kursentwicklung des Basis-

werts eingetroffen sind – der Kurs des 

Optionsscheins gleich bleibt oder fällt. Wir 

raten vom Ankauf eines Optionsscheins 

kurz vor Ende seiner Laufzeit grundsätz-

lich ab. Ein Kauf bei hoher Volatilität ver-

teuert Ihr Investment und ist daher hoch-

spekulativ. 

Optionsscheine werden in der Regel nur 

in kleineren Stückzahlen emittiert. Das be-

wirkt ein erhöhtes Liquiditätsrisiko. 

Dadurch kann es bei einzelnen Options-

scheinen zu besonders hohen Kursaus-

schlägen kommen. 

Der Handel mit Optionsscheinen wird zu 

einem großen Teil außerbörslich abgewi-

ckelt. Zwischen An- und Verkaufskurs be-

steht in der Regel eine Differenz. Diese 

Differenz geht zu Ihren Lasten. Beim börs-

lichen Handel ist besonders auf die häufig 

sehr geringe Liquidität zu achten. 

Optionsschein-Bedingungen 

Optionsscheine sind nicht standardisiert. 

Es ist daher besonders wichtig, sich über 

die genaue Ausstattung zu informieren, 

insbesondere über: 

• Ausübungsart: Kann das Optionsrecht 

laufend (amerikanische Option) oder 

nur am Ausübungstag (europäische 

Option) ausgeübt werden? 

• Bezugsverhältnis: Wie viele Options-

scheine sind erforderlich, um den Ba-

siswert zu erhalten? 

• Ausübung: Lieferung des Basiswerts  

oder Barausgleich? 

• Verfall: Wann läuft das Recht aus? Be-

achten Sie, dass die Bank ohne Ihren 

ausdrücklichen Auftrag Ihre Options-

rechte nicht ausübt. 

• Letzter Handelstag: Dieser liegt oft ei-

nige Zeit vor dem Verfallstag, sodass 

nicht ohne weiteres davon ausgegan-

gen werden kann, dass der Options-

schein auch bis zum Verfallstag ver-

kauft werden kann. 

Ein Devisentermingeschäft beinhaltet die 

feste Verpflichtung, einen bestimmten 

Fremdwährungsbetrag zu einem späteren 

Zeitpunkt oder während einer Zeitspanne 

zu einem beim Abschluss festgelegten 

Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Die Lie-

ferung bzw. der Empfang der Gegenwäh-

rung erfolgt mit gleicher Valuta. 

Der Ertrag (Gewinn/Verlust) für den spe-

kulativen Anwender von Devisenterminge-

schäften ergibt sich aus der Differenz der 

Devisenparitäten während oder bei Ende 

der Laufzeit des Termingeschäftes zu den 

Konditionen dieses Termingeschäftes. 

Die Anwendung zu Sicherungszwecken 

bedeutet die Festlegung eines Wechsel-

kurses, sodass Aufwand oder Ertrag des 



gesicherten Geschäftes durch zwischen-

zeitliche Wechselkursänderungen weder 

erhöht noch geschmälert werden.  

Das Währungsrisiko von Devisentermin-

geschäften besteht bei Sicherungsge-

schäften darin, dass der Käufer/Verkäufer 

während oder am Ende der Laufzeit des 

Devisentermingeschäftes die Fremdwäh-

rung günstiger erwerben/verkaufen könnte 

als bei Geschäftsabschluss bzw. bei offe-

nen Geschäften darin, dass er ungünsti-

ger erwerben/verkaufen muss. Das Ver-

lustrisiko kann den ursprünglichen 

Kontraktwert wesentlich übersteigen.  

Das Bonitätsrisiko von Devisenterminge-

schäften besteht in der Gefahr der Zah-

lungsunfähigkeit des Partners, das heißt 

einer möglichen, vorübergehenden oder 

endgültigen Unfähigkeit zur Erfüllung des 

Devisentermingeschäftes und dadurch der 

Notwendigkeit einer eventuell teureren 

Nachdeckung im Markt. 

Die Transfermöglichkeiten einzelner Devi-

sen können speziell durch den betreffen-

den Heimatstaat der Währung begrenzt 

werden. Die ordnungsgemäße Abwicklung 

des Devisentermingeschäftes wäre 

dadurch gefährdet.  

Ergänzend zu den Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen der BKS Bank AG 

gelten für in- und ausländische, börsliche 

und außerbörsliche Options- und Termin-

geschäfte, SWAP-Geschäfte und sonstige 

Derivatkontrakte in Bezug auf  

• Wertpapiere,  

• Währungen,  

• Zinssätze und -erträge,  

• finanzielle Indices oder Messgrößen,  

• Inflationsraten oder andere offizielle 

Wirtschaftsstatistiken  

(im Folgenden gemeinsam „Terminge-

schäfte“ genannt) folgende Sonderbedin-

gungen: 

Aufträge zum Abschluss von Terminge-

schäften an Börsen führt die Bank als 

Kommissionär im eigenen Namen für 

Rechnung des Kunden aus. Die Bank darf 

solche Aufträge auch durch Selbsteintritt 

ausführen und wird den Kunden hierüber 

in der Abrechnung unterrichten.  

Für sämtliche Termingeschäfte, die an ei-

ner Börse getätigt werden, gelten die an 

der jeweiligen Börse maßgeblichen Vor-

schriften, Geschäftsbedingungen und 

Usancen. Dies gilt auch für ihren Inhalt 

und ihre Abwicklung (z. B. hinsichtlich des 

Ausübungszeitpunktes, der Laufzeit oder 

der Anforderung von Sicherheiten, aber 

auch hinsichtlich der Aussetzung oder 

Einstellung der Geschäftsabwicklung 

durch die an der Börse bestehenden 

Clearingstellen und/oder durch die sonsti-

gen von der Bank in die Durchführung 

des Kunden-auftrages eingeschalteten 

Stellen). Bei sonstigen von der Bank in 

die Durchführung des Kundenauftrages 

eingeschalteten Stellen gelten die jeweils 

maßgeblichen Vorschriften, Geschäftsbe-

dingungen und Usancen.  

Alternative 1  

Außerbörsliche Termingeschäfte schließt 

die Bank als Vertragspartner des Kunden 

auf eigene Rechnung.  

 

Alternative 2  

Außerbörsliche Termingeschäfte führt die 

Bank gemäß den Bestimmungen über 

den Handel in Wertpapieren und anderen 

Werten der Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen aus.  

Der Kunde erklärt hiermit sein Einver-

ständnis zur Durchführungspolitik der 



 

Bank, auf deren Grundlage – mangels an-

derer Weisung – die Aufträge des Kunden 

durchgeführt werden. Über wesentliche 

Änderungen der Durchführungspolitik wird 

die Bank den Kunden informieren.  

Bei allen Termingeschäften sind Vermö-

genswerte in einem dem Risiko entspre-

chenden Maß als Sicherheit zu hinterle-

gen. Sofern an einem Börsenplatz die 

Hinterlegung einer Mindesthöhe von Ver-

mögenswerten als Sicherheit vorgeschrie-

ben ist, hat der Kunde Vermögenswerte 

mindestens in dieser Höhe zu hinterlegen.  

Die Bank ist berechtigt, die Bestellung  

oder Verstärkung von Sicherheiten inner-

halb einer angemessenen Frist zu verlan-

gen, sofern dies nach fachkundiger Beur-

teilung auf Grund der Zins-, Kurs- und 

Preisänderungsrisiken (Verlustrisiken) aus 

Termingeschäften mit dem Kunden oder 

vom Kunden erbrachten Sicherheiten er-

forderlich ist oder ein zwischen dem Kun-

den und der Bank gesondert vereinbarter 

Schwellenwert überschritten wurde. Im 

Hinblick auf die Besonderheiten von Ter-

mingeschäften erkennt der Kunde an, 

dass auch eine sehr kurze Frist, z. B. in-

nerhalb eines Bankwerktages, angemes-

sen sein kann.  

Ohne besondere Mitteilung des Kreditin-

stituts hat die Sicherheitsleistung in Geld 

zu erfolgen.  

Sicherstellungsvereinbarung  

Die als Sicherheit erbrachten Vermögens-

werte sind der Bank – neben anderen al-

lenfalls bestehenden Sicherheiten, insbe-

sondere nach Z 49 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Kreditinstituts 

– zur Besicherung aller bestehenden und 

künftigen – auch bedingten, befristeten  

oder noch nicht fälligen – Ansprüche, die 

dem Kreditinstitut aus der Durchführung 

bzw. Glattstellung von mit dem Kunden 

abgeschlossenen Termingeschäften – aus 

welchem Titel immer – entstehen, ver-

pfändet. Weiters unterliegen die solcherart 

verpfändeten Vermögenswerte dem 

Pfandrecht nach Z 49 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Kreditinstituts 

und dienen daher der Bank zur Besiche-

rung sämtlicher Ansprüche, die aus der 

sonstigen Geschäftsverbindung mit dem 

Kunden entstehen.  

Vorläufige Gewinne oder Verluste, die sich 

aus der laufenden Bewertung von Termin-

geschäften vor deren endgültigen Abwick-

lung oder Glattstellung ergeben, kann die 

Bank dem Kunden gegebenenfalls auf ei-

nem gesonderten Konto entsprechend 

gutschreiben oder ihn damit belasten. 

Verfügungen über die Gutschrift sind nur 

mit der Zustimmung der Bank möglich. 

Zur Abdeckung von Verlusten ist die Bank 

berechtigt, das laufende Konto des Kun-

den und auch bestehende Kreditkonten 

zu belasten oder einen entsprechenden 

Einschuss bzw. Nachschuss zu verlangen. 

Die Bank wird den Kunden in regelmäßi-

gen Abständen über die Buchungen un-

terrichten.  

Wird als Sicherheit Geld hinterlegt, erfolgt 

eine Verwertung durch entsprechende 

Umbuchung. Die erbrachte Wertpapiersi-

cherheit wird durch Freihandverkauf zu ih-

rem Markt- oder Börsenkurs verwertet.  

Von der Bank durchzuführende Benach-

richtigungen, insbesondere über eine 

eventuelle Einschuss- bzw. Nachschuss-

pflicht, erfolgen – im Einzelfall auch per 

Fax, E-Mail oder telefonisch – an die vom 

Kunden zuletzt bekannt gegebene Ad-

resse. Im Hinblick auf die Besonderheiten 

der Termingeschäfte ist der Kunde ver-

pflichtet, seine jederzeitige Erreichbarkeit 

zu sichern. Der Kunde ist insbesondere 

verpflichtet, eventuelle Adressänderungen 

oder Änderungen der E-Mail-Adresse, 

Fax- bzw. Telefonnummer der Bank unver-



züglich bekannt zu geben, andernfalls gel-

ten Mitteilungen an die letztgenannte Ad-

resse als zugestellt.  

Vorzeitige Beendigung und Glattstellung  

Verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten 

und werden diese innerhalb der von ihr 

gesetzten Frist nicht bestellt oder abge-

lehnt, so kann die Bank die den offenen 

Positionen zugrunde liegenden Terminge-

schäfte und Auftragsverhältnisse ohne 

Fristsetzung ganz oder teilweise beenden 

bzw. die aus solchen Geschäften resultie-

renden offenen Positionen ganz oder teil-

weise durch ein Gegengeschäft glattstel-

len.  

Das Gleiche gilt, wenn der Kunde seiner 

Verpflichtung zum Ausgleich von vorläufi-

gen Verlusten, die sich aus der täglichen 

Bewertung von Termingeschäften erge-

ben, nicht nachkommt.  

Die Bank hat in allen Fällen einer vorzeiti-

gen Beendigung bzw. einer Glattstellung 

einen Anspruch auf Schadenersatz gegen 

den Kunden.  

Spätester Ausübungszeitpunkt  

Die Erklärung des Kunden, eine Option 

auszuüben, muss der Bank spätestens bis 

zu dem Zeitpunkt zugehen, den es dem 

Kunden bekannt gegeben hat. Erklärungen 

des Kunden, die der Bank nach diesem 

Zeitpunkt zugehen, werden für den nächs-

ten Börsentag berücksichtigt, sofern die 

Option an diesem Börsentag noch ausge-

übt werden kann.  

Vorverlegung des Zeitpunktes bei Um-

tausch- und Abfindungsangeboten  

Findet bei Umtausch-, Abfindungs- oder 

Kaufangeboten oder bei der Aufforderung 

zur Abgabe derartiger Angebote eine Ver-

kürzung der Laufzeit der Option statt, so 

muss die Ausübungserklärung des Kun-

den der Bank bis zu dem in der Mitteilung 

über die Verkürzung der Laufzeit angege-

benen vorverlegten Zeitpunkt zugegangen 

sein.  

Keine gesonderten Hinweispflichten  

Darüber hinaus ist die Bank nicht ver-

pflichtet, den Kunden auf den bevorste-

henden Ablauf der Option und seine Er-

klärungsfrist aufmerksam zu machen. 

Abweichend davon wird die Bank auch 

ohne ausdrückliche Weisung des Kunden 

Optionen auf synthetische Werte, auf-

grund deren besonderer Eigenheiten, zum 

spätestmöglichen Zeitpunkt ausüben, um 

dadurch dem Kunden den Anspruch auf 

Zahlung des sich aus der Optionsverein-

barung ergebenden Differenzbetrages zu 

sichern.  

Zustellungsverzicht  

Durch den Auftrag zum Verkauf einer Op-

tion verzichtet der Kunde auf Zustellung 

der Erklärung der Bank über die Ausübung 

der Option. Das Kreditinstitut wird dem 

Kunden unverzüglich Abrechnung über die 

Ausübung legen.  

Belastung des Kundendepots, Beschaf-

fung der Basiswerte, Kosten, Schadener-

satz  

Bei Ausübung einer Kaufoption gegen-

über dem Kunden ist die Bank berechtigt, 

den im Depot oder auf dem Konto des 

Kunden nicht verfügbaren Teil der für die 

Belieferung benötigten Basiswerte (z. B. 

Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle) zu sei-

nen Lasten anzuschaffen. Die Kosten 

hierfür, sowie für einen weitergehenden 

Verzugsschaden, trägt ebenfalls der 

Kunde.  

Die Bank wird die auf sie entfallenden Zu-

teilungen von Optionsausübungen, ent-

sprechend den ihr gegenüber angewand-

ten Usancen, auf die Verkäufer der 

Optionen verteilen.  



 

Der Kunde kann bei Terminkontrakten, die 

durch Lieferung erfüllbar sind, die Liefe-

rung oder die Abnahme der Basiswerte 

verlangen. Die Weisung, dass die Bank die 

effektive Lieferung herbeiführen soll, muss 

der Bank spätestens bis zu dem von der 

Bank dem Kunden bekannt gegebenen 

Zeitpunkt vorliegen. Sofern die Bank keine 

rechtzeitige Weisung erhält oder der 

Kunde die für die Lieferung erforderlichen 

Wertpapiere bzw. Mittel bis zu diesem 

Zeitpunkt nicht angeschafft hat, wird die 

Bank sich bemühen, den Terminkontrakt 

unverzüglich auf Rechnung des Kunden 

glattzustellen, um eine Abwicklung durch 

effektive Lieferung zu vermeiden.  

Einwendungen gegen die Ausführungsan-

zeigen/Abrechnungen müssen unverzüg-

lich schriftlich, per E-Mail, per Fax oder in 

den Geschäftsräumen der Bank erhoben 

werden. Andernfalls gelten die Anzeigen 

und Abrechnungen als genehmigt. Die 

Bank wird bei den Anzeigen und Abrech-

nungen auf diese Folge der Unterlassung 

besonders hinweisen. Geht die Ausfüh-

rungsanzeige oder die Abrechnung dem 

Kunden nicht innerhalb der Frist, die übli-

cherweise für die vereinbarte Übermittlung 

zu veranschlagen ist, zu, sind Einwendun-

gen wegen Nichtausführung eines Kun-

denauftrages unverzüglich schriftlich, per 

E-Mail, Fax oder in den Geschäftsräumen 

der Bank zu erheben. 

Ergänzend zu den „Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen der BKS Bank AG“ 

gelten für Aufträge zum Abschluss von in- 

und ausländischen, börslich und außer-

börslich gehandelten Optionen und Ter-

minkontrakten (Termingeschäften) fol-

gende Sonderbedingungen: 

Termingeschäfte an Börsen 

Aufträge zum Abschluss von Terminge-

schäften an Börsen führt die Bank als 

Kommissionär im eigenen Namen für 

Rechnung des Kunden aus. Die Bank darf 

solche Aufträge auch durch Selbsteintritt 

ausführen und wird den Kunden hierüber 

in der Abrechnung unterrichten. 

Für sämtliche Geschäfte mit dem Kunden 

in Termingeschäften, die zum Handel an 

inländischen Börsen zugelassen sind, gel-

ten die an dieser Börse maßgeblichen Be-

dingungen und Usancen sowie die Börse-

ordnung. Die Geschäfte in 

Termingeschäften, die an ausländischen 

Börsen gehandelt werden, unterliegen den 

dort geltenden Geschäftsbedingungen, 

Usancen und gesetzlichen Regelungen. 

Dies gilt auch für ihren Inhalt und ihre Ab-

wicklung (z. B. hinsichtlich des Aus-

übungszeitpunktes, der Laufzeit oder der 

Anforderung von Sicherheiten, aber auch 

der Aussetzung oder Einstellung der Ge-

schäftsabwicklung durch die an der Börse 

bestehende Clearingstelle und/oder durch 

die sonstigen von der Bank in die Durch-

führung des Kundenauftrages eingeschal-

teten Stellen). 

Sonstige Termingeschäfte 

Bei allen außerbörslichen Termingeschäf-

ten tritt die Bank als Eigenhändler auf. Die 

Bank darf solche Aufträge auch als Kom-

missionär durch Selbsteintritt ausführen 

und wird den Kunden hierüber in der Ab-

rechnung unterrichten. Bei einer Ausfüh-

rung durch Selbsteintritt gilt Abs. 1, Sätze 

4 und 5 entsprechend. 

Sind Aufträge an verschiedenen Börsen 

ausführbar, so trifft die Bank mangels an-

derweitiger Weisung die Wahl des Ausfüh-

rungsplatzes. 



Für an Börsen abgeschlossene Terminge-

schäfte sind Sicherheiten zu leisten, für 

außerbörsliche Termingeschäfte ist De-

ckung zu hinterlegen, dies jeweils gemäß 

den folgenden Bestimmungen (Sicherhei-

ten bzw. Deckung werden in der Folge 

kurz als Deckung bezeichnet). 

Deckung der Verlustrisiken bei Terminge-

schäften an Börsen: Bei allen Aufträgen 

zum Abschluss von Termingeschäften an 

den Terminbörsen sind Vermögenswerte 

mindestens in der Höhe als Deckung zu 

erbringen, die sich nach der von der Börse 

festgesetzten Berechnungsformel für Si-

cherheitsleistung ergibt. 

Deckung der Verlustrisiken bei Terminge-

schäften an ausländischen Börsen bzw. 

sonstige Termingeschäfte: Bei allen Auf-

trägen zum Abschluss von Terminge-

schäften an ausländischen Börsen und 

bei sonstigen Termingeschäften sind Ver-

mögenswerte in einem nach Einschätzung 

der Bank ausreichenden Maß als De-

ckung zu hinterlegen. Sofern an einem 

ausländischen Börsenplatz die Hinterle-

gung einer Mindesthöhe von Vermögens-

werten als Deckung vorgeschrieben ist, 

hat der Kunde Vermögenswerte mindes-

tens in der am ausländischen Börsenplatz 

vorgeschriebenen Höhe zu hinterlegen. 

Höheres Deckungserfordernis nach Ein-

schätzung der Bank: In allen in den obi-

gen Absätzen 1 und 2 genannten Fällen 

ist die Bank jederzeit berechtigt, die Erbrin-

gung von zusätzlichen Vermögenswerten 

als Deckung innerhalb einer angemesse-

nen Frist zu verlangen, sofern dies nach 

ihrer Einschätzung der Zins-, Kurs- und 

Preisänderungsrisiken (Verlustrisiken) aus 

Termingeschäften mit dem Kunden erfor-

derlich ist. Das Gleiche gilt, wenn sich die 

Risikoeinschätzung der Bank oder der 

Wert der bestellten Sicherheiten ändert. 

Im Hinblick auf die Besonderheiten von 

Termingeschäften anerkennt der Kunde, 

dass auch eine sehr kurze Frist, z. B. in-

nerhalb eines Banktages, angemessen 

sein kann. Ohne besondere Mitteilung der 

Bank haben derartige Einschüsse grund-

sätzlich in Geld zu erfolgen. 

Gesonderte Verwahrung oder Buchung: 

Die als Deckung erbrachten Vermögens-

werte werden gesondert verwahrt bzw. ge-

trennt verbucht. Über diese Vermögens-

werte kann der Kunde nur noch mit 

Zustimmung der Bank verfügen. 

Die als Deckung hinterlegten Vermögens-

werte gelten der Bank zur Besicherung al-

ler bestehenden und künftigen – auch be-

dingten oder befristeten – Ansprüche, die 

der Bank aus der Durchführung bzw. 

Glattstellung von mit dem Kunden abge-

schlossenen Termingeschäften – aus wel-

chem Titel immer – entstehen, als ver-

pfändet. Weiters unterliegen die solcherart 

verpfändeten Vermögenswerte dem 

Pfandrecht nach Z 49 der „Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der BKS Bank“ 

und dienen daher der Bank zur Besiche-

rung sämtlicher Ansprüche, die aus der 

sonstigen Geschäftsverbindung mit dem 

Kunden entstehen. Darüber hinaus gelten 

auch die sonstigen der Bank als Besiche-

rung dienenden Vermögenswerte auch 

gem. Z 49 der „Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen der BKS Bank“ uneinge-

schränkt zur Sicherstellung aller Ansprü-

che, die der Bank aus der Durchführung 

bzw. Glattstellung der mit dem Kunden 

abgeschlossenen Termingeschäfte – aus 

welchem Titel auch immer – entstehen, 

als verpfändet, sofern gesetzlich zulässig. 

Zwischenzeitliche Gutschriften oder Be-

lastungen bei laufenden Termingeschäf-

ten: Vorläufige Gewinne oder Verluste, die 

sich aus der laufenden Bewertung von 

Termingeschäften vor deren endgültiger 

Abwicklung oder Glattstellung ergeben, 

kann die Bank dem Kunden – gegebenen-

falls auf einem gesonderten Konto – ent-

sprechend gutschreiben oder ihn damit 

belasten. Verfügungen über die Gutschrift 

sind nur mit der Zustimmung der Bank 

möglich. Zur Abdeckung von Verlusten ist 

die Bank berechtigt, das laufende Konto 



 

des Kunden und auch bestehende Kredit-

konten zu belasten oder einen entspre-

chenden Nachschuss zu verlangen. Die 

Bank wird den Kunden in regelmäßigen 

Abständen über die Buchungen unterrich-

ten. 

Wird als Deckung Geld hinterlegt, erfolgt 

eine Verwertung durch entsprechende 

Umbuchung. Die erbrachte Wertpapierde-

ckung wird unter Anwendung des Art. 8, 

Nr. 14 der 4. EVHGB mit der Maßgabe ver-

wertet, dass eine Androhung des Verkau-

fes unterbleibt, eine Wartefrist nicht einzu-

halten ist und vom Erfordernis der 

Leistung des Kaufpreises sofort und in bar 

abgesehen werden kann. 

Von der Bank durchzuführende Benach-

richtigungen, insbesondere über eine 

eventuelle Nachschusspflicht, erteilt die 

Bank – im Einzelfall auch per Fax, E-Mail 

oder telefonisch – an die vom Kunden zu-

letzt bekannt gegebene Adresse. Im Hin-

blick auf die Besonderheiten der Börsen-

termingeschäfte ist der Kunde verpflichtet, 

seine jederzeitige Erreichbarkeit zu sichern. 

Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, 

eventuelle Adressänderungen oder Ände-

rungen der E-Mail-Adresse, Fax- bzw. Te-

lefonnummer der Bank unverzüglich be-

kanntzugeben, andernfalls gelten 

Mitteilungen an die letztgenannte Adresse 

als zugestellt. 

Verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten 

und werden diese innerhalb der von ihr 

gesetzten Frist nicht gestellt oder wird die 

Stellung zusätzlicher Sicherheiten abge-

lehnt, so kann die Bank die den offenen 

Positionen zugrundeliegenden Börsenter-

mingeschäfte und Auftragsverhältnisse 

ohne Fristsetzung ganz oder teilweise be-

enden bzw. die aus solchen Geschäften 

resultierenden offenen Positionen ganz  

oder teilweise durch ein Gegengeschäft 

glattstellen. 

Das Gleiche gilt, wenn der Kunde seiner 

Verpflichtung zum Ausgleich von vorläufi-

gen Verlusten, die sich aus der täglichen 

Bewertung von Termingeschäften erge-

ben, nicht nachkommt. 

Die Bank hat in allen Fällen einer vorzeiti-

gen Beendigung, bzw. einer Glattstellung, 

einen Anspruch auf Schadenersatz gegen 

den Kunden. 

Die Erklärung des Kunden, eine Option 

auszuüben, muss der Bank spätestens bis 

zu dem Zeitpunkt zugehen, den sie dem 

Kunden bekannt gegeben hat. Erklärungen 

des Kunden, die der Bank nach diesem 

Zeitpunkt zugehen, werden für den nächs-

ten Börsentag berücksichtigt, sofern die 

Option an diesem Börsentag noch ausge-

übt werden kann. 

Findet bei Umtausch-, Abfindungs- oder 

Kaufangeboten oder bei der Aufforderung 

zur Abgabe derartiger Angebote usance-

gemäß eine Verkürzung der Laufzeit der 

Option statt, so muss die Ausübungser-

klärung des Kunden der Bank bis zu dem 

in der Mitteilung über die Verkürzung der 

Laufzeit angegebenen vorverlegten Zeit-

punkt zugegangen sein. 

Darüber hinaus ist die Bank nicht ver-

pflichtet, den Kunden auf den bevorste-

henden Ablauf der Option und seine Er-

klärungsfrist aufmerksam zu machen. 

Abweichend davon wird die Bank auch 

ohne ausdrückliche Weisung des Kunden 

Optionen auf synthetische Werte, auf-

grund deren besonderer Eigenheiten, zum 

spätestmöglichen Zeitpunkt ausüben, um 

dadurch dem Kunden den Anspruch auf 

Zahlung des sich aus der Optionsverein-

barung ergebenden Differenzbetrages zu 

sichern. 



Durch den Auftrag zum Verkauf einer Op-

tion verzichtet der Kunde der Bank auf 

Zustellung der Erklärung der Bank über 

die Ausübung der Option. Die Bank wird 

dem Kunden unverzüglich Abrechnung 

über die Ausübung legen. 

Bei Ausübung einer Kaufoption gegen-

über dem Kunden ist die Bank berechtigt, 

den im Depot oder auf dem Konto des 

Kunden nicht verfügbaren Teil der für die 

Belieferung benötigten Basiswerte (z. B. 

Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle) zu sei-

nen Lasten anzuschaffen. Die Kosten 

hierfür, sowie für einen weitergehenden 

Verzugsschaden, trägt ebenfalls der 

Kunde. 

Die Bank wird die auf sie entfallenden Zu-

teilungen von Optionsausübungen, ent-

sprechend den ihr gegenüber angewand-

ten Usancen, auf die Stillhalter-Positionen 

verteilen. 

Der Kunde kann bei Terminkontrakten, die 

durch Lieferung erfüllbar sind, die Liefe-

rung oder die Abnahme der Basiswerte 

verlangen. Die Weisung, dass die Bank die 

effektive Lieferung herbeiführen soll, muss 

bei der Bank spätestens bis zu dem von 

der Bank dem Kunden bekanntgegebenen 

Zeitpunkt vorliegen. Sofern die Bank keine 

rechtzeitige Weisung erhält oder der 

Kunde die für die Lieferung erforderlichen 

Wertpapiere bzw. Mittel bis zu diesem 

Zeitpunkt nicht angeschafft hat, wird sie 

sich bemühen, den Terminkontrakt unver-

züglich auf Rechnung des Kunden glatt-

zustellen, um eine Abwicklung durch ef-

fektive Lieferung zu vermeiden. 

Einwendungen gegen die Ausführungsan-

zeigen/Abrechnungen müssen unverzüg-

lich nach Zugang per E-Mail, per Fax oder 

in den Geschäftsräumen der Bank erho-

ben werden. Andernfalls gelten die Anzei-

gen und Abrechnungen als genehmigt. 

Die Bank wird bei den Anzeigen und Ab-

rechnungen auf diese Folge der Unterlas-

sung rechtzeitiger Einwendungen beson-

ders hinweisen. Einwendungen wegen 

Nichtausführung eines Kundenauftrages 

sind unverzüglich per E-Mail, per Fax oder 

in den Geschäftsräumen der Bank nach 

dem Zeitpunkt zu erheben, an dem die 

Ausführungsanzeige oder die Abrechnung 

dem Kunden im gewöhnlichen Postlauf 

hätte zugehen müssen. 
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